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Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) und 
Lösungsmöglichkeiten fürUnternehmen

26.01.2022 ςMarina Gaugenrieder

compliant. digital. transparent.
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Disclaimer

Die Inhalte unseres Trainings ïvor allem die Rechtsbeiträge ςwerden mit größter Sorgfalt 

recherchiert. Dennoch kann der Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere 

auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar.

Die im Training veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom 

deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des jeweiligen Autors oder Urhebers.
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Standort:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Marina Gaugenrieder

IT-Auditorin  (CISA)

IT-Beraterin / Datenschutzberater

M. Sc. Informationsorientierte BWL

IT Audit und Datenanalysen 

IT-Prüfungsleitung von klein- und mittelständischen 

Unternehmen im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen 

(nach IDW PS 330, FAIT 1) 

IT-Prüfungsleitung bei Prüfungen von kleinen 

Finanzdienstleistungsinstituten (nach MaRisk, BAIT) 

Prüfungsleitung bei Migrationsprüfungen im Bereich ERP-

Software (nach IDW PS 850) 

Prüfungsleitung bei Prüfungen des 

dienstleistungsbezogenen IKS (nach IDW PS 951) 

Prüfungsleistungen für IT-Revisionen 

Leitung und Durchführung von Datenanalysen von 

Finanzkennzahlen und IKS

Beratungsdienstleistungen 

Vorbereitung von Versicherungen auf VAIT Prüfungen  

Beratungsleistungen bei der Einführung neuer 

Systemlandschaften insbesondere bezüglich des IT-

Projektmanagements  

Datenschutz 

Augsburg

+49 162 88 76 572 

marina.gaugenrieder@sp-it.de
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Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)
Ä1 HinSchG-RefE

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen 
Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit 
Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an die 
nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder 
offenlegen (hinweisgebende Personen).

(2) Darüber hinaus werden Personen geschützt, die 
Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind, sowie 
sonstige Personen, die von einer Meldung oder Offenlegung 
betroffen sind. 
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Vorteile des HinSchG

Beschäftigte in Unternehmen nehmen Missstände oftmals als Erste wahr und können 
durch ihre Hinweise dafür sorgen, dass Rechtsverstöße aufgedeckt, untersucht, verfolgt 
und unterbunden werden.

Solche Personen, die Kenntnis über interne Verstöße erhalten haben (sog. Whistleblower 
oder Hinweisgeber), konnten diese Missstände jedoch bislang nicht aufklären, ohne 
Repressalien seitens des Arbeitgebers fürchten zu müssen.

Das neue Gesetz ermöglicht eine vertrauliche und anonyme Meldung zur Aufdeckung von 
Missständen.
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Grundlage des 
Hinweisgeberschutzgesetzes

Das Bundeskabinett hat am 27. Juli 2022 den 
Regierungsentwurf des aus der EU-Whistleblower-Richtlinie 
resultierenden Hinweisgeberschutzgesetzes beschlossen 
und damit das eigentliche Gesetzgebungsverfahren in 
Deutschland eingeleitet.

Das Gesetz verpflichtet Organisationen mit mehr als 50 
Mitarbeitern zur Einführung einer Meldeplattform für die 
anonyme Abgabe von Hinweisen.
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Stand des Gesetzgebungsverfahrens

Oktober 2019

EU "Whistleblower" Richtlinie

Dezember 2021

Umsetzung in nationales 
Recht wird gefordert

Januar 2022

Vertragsverletzungs-verfahren 
gegen Deutschland

April 2022

Entwurf des HinSchG

Dezember 2022

Am 16. Dezember 2022 
wurde das neue Gesetz im 
Bundestag in zweiter und 

dritter Lesung verabschiedet

Mai 2023

HinSchG soll in Kraft 

treten
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Inhalt des Hinweisgeberschutzgesetzes

Der Benachteiligung von Menschen, die einen 
zentralen Beitrag zur Aufdeckung und Verfolgung 
von Missständen leisten, soll mit dem neuen 
Hinweisgeberschutzgesetz ein Ende bereitet 
werden.

Das Hinweisgeberschutzgesetz regelt 

zum einen den Schutz von Hinweisgebern 
sowie 

interne Verpflichtungen für die 
Beschäftigungsgeber, insbesondere die 
Einrichtung einer internen Meldestelle.
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Wer wird geschützt

sämtliche hinweisgebende Personen (auch Geschäftspartner, zukünftige und 
ehemalige Mitarbeiter sowie Praktikanten)

Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, sowie sonstige in der Meldung 
genannte Personen

umfassender Schutz: 

Hinweisgeber kann in der Regel nicht für die Beschaffung von Informationen oder den 
Zugriff auf Informationen, die er gemeldet hat, rechtlich verantwortlich gemacht 
werden 

den Hinweisgeber dürfen keinerlei Repressalien treffen

er darf durch seine Meldung nichts zu befürchten haben

seine Identität ist vertraulich zu behandeln

Schutzvoraussetzung: hinreichender Grund zu der Annahme, dass gemeldete 
Informationen der Wahrheit entsprechen. Dies wird in wird in Ä33 erläutert.
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Welche Meldungen betrifft das Gesetz

ihre ansprechpartner.

Verstöße, die strafbewehrt sind

bußgeldbewehrte Verstöße 

soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, 
Leib und Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von 
Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient 
(z. B. Arbeitsschutzvorschriften und Verstöße gegen das 
Mindestlohngesetz)

Verstöße gegen Rechtsvorschriften bezüglich 
ausdrücklich aufgelisteter Bereiche, beispielsweise:

Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung

Produkt- und Verkehrssicherheit

Verbraucherschutz

Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten

Vergaberecht

Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen 
Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue darstellen
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Wer ist verpflichtet das 
Gesetz einzuhalten?

ihre ansprechpartner.

ab Inkrafttreten HinSchG: 

sog. Ăstºranfªlligeñ Unternehmen (z. B. 
Wertpapierinstitute, Versicherungsunternehmen) 
unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten 

Beschäftigungsgeber mit mehr als 249 Mitarbeitern

ab 17.12.2023: Beschäftigungsgeber mit i.d.R. 50 - 249 
Beschäftigten
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Welche Pflichten ergeben sich aus dem 
Hinweisgeberschutzgesetz?
Zentrale Pflicht: Einrichtung und Vorhalten einer 
internen Meldestelle für Hinweise nach dem 
HinSchG

Bei der Einrichtung und Ausgestaltung des 
Hinweisgebersystems sind Mitbestimmungs- und 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats zu beachten.



| 16. |

Externe Stelle (z. B. BaFin, 
Bundeskartellamt, Bundesamt für Justiz)

Als Auffangmeldestelle soll der Bund 
beim Bundesamt für Justiz (BfJ) eine 

Meldestelle einrichten, an die sich 
hinweisgebende Personen wenden 

können (Ä19 HinSchG-RefE).

Interne Stelle

vorteilhaft für die Betriebe, da so die 
Möglichkeit besteht, das Problem 

vorrangig intern anzugehen und zu 
lösen, ohne dass eine dritte Stelle 

involviert ist und Kenntnis von internen 
Missständen erlangt.

Öffentlichkeit:

nur in Ausnahmefällen: z.B. wenn 
Notfall/Gefahr in Verzug ist, die Gefahr 
der Beweismittelunterdrückung besteht 
oder eine externe Meldung fruchtlos war

Meldestellen
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Beschäftigungsgeber haben dafür zu sorgen, dass bei ihnen mindestens eine Stelle für 
interne Meldungen eingerichtet ist und betrieben wird, an die sich Beschäftigte wenden 
können (interne Meldestelle).

Die Pflicht gilt für Beschäftigungsgeber und Organisationseinheiten mit jeweils in der 
Regel mindestens 50 Beschäftigten.

Zudem gilt es u.a. für

ÅWertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des Ä2 Absatz 10 des 
Wertpapierhandelsgesetzes,  

ÅDatenbereitstellungsdienste im Sinne des Ä2 Absatz 40 des Wertpapierhandelsgesetzes,

ÅBörsenträger im Sinne des Börsengesetzes

Å Institute im Sinne des Ä1 Absatz 1b des Kreditwesengesetzes

§ 12 HinSchG-E: Pflicht zur Einrichtung 
interner Meldestellen
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Aufgaben eines/einer Meldestellen-
Beauftragten

Betreiben von Meldekanälen

Führt das Verfahren bei internen Meldungen

Die interne Meldestelle hält für Beschäftigte klare und leicht zugängliche 
Informationen über externe Meldeverfahren bereit

Dokumentation alle eingehenden Meldungen in dauerhaft abrufbarer 
Weise unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots

Die Dokumentation wird drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens 
gelöscht.
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Organisationformern interner 
Meldestellen

auch ein Dritter kann mit den Aufgaben der internen Meldestelle betraut 
werden

persönliche Voraussetzungen: Unabhängigkeit, Fachkunde, keine 
Interessenkonflikte

mögliche Eingangskanäle: Post, E-Mail, Telefonnummer / Hotline, 
Hinweisgebertool

Verpflichtung zur Einführung von anonymen Meldekanälen 

Zentrale Meldestelle für Konzerne möglich
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Generell könnte der Meldestellenbeauftrage im Compliance-Bereich angesiedelt sein, jedoch wäre 
hier beispielsweise die Unabhängigkeit noch nicht vollständig gegeben, wenn dieser unter nur einem 
Vorstandsmitglied angesiedelt ist.

Organisationformern interner 
Meldestellen

1) vgl. Integration eines Hinweisgebersystems in die Corporate Governancevon Aktiengesellschaften, Prof. Dr. Dr. Carl-Christian Freidank

Unabhängiger Dritter

Vorstand 2Vorstand 1

Mögliche Abhilfe: 
Å die fachliche und disziplinarische 

Unterstellung des Compliance-Bereiches unter 
verschiedene Vorstandsmitglieder, 

Å die Beauftragung eines unabhängigen Dritten 
(z.B. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) anstelle 
des Compliance-Bereiches oder des 
Aufsichtsrats bzw. des Prüfungsausschusses 1)
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Beauftragung eines Dritten

Die Beauftragung eines Dritten entlässt den jeweiligen Beschäftigungsgeber 

nicht aus der Pflicht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um einen etwaigen 

Verstoß abzustellen.

In keinem Fall kann der Dritte völlig losgelöst von dem betreffenden 
Unternehmen oder der jeweiligen Institution agieren. 

Insbesondere für Folgemaßnahmen zur Prüfung der Stichhaltigkeit einer 
Meldung bedarf es einer Kooperation zwischen dem beauftragten Dritten und 
dem Beschäftigungsgeber oder der jeweiligen Organisationseinheit.

Auch die Verantwortung dafür, dass ein etwaiger Verstoß abgestellt wird, 
verbleibt bei dem beauftragenden Beschäftigungsgeber beziehungsweise der 
Organisationseinheit.
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Die Textform wird aus 

praktischen Gründen 

grds. vorzuziehen sein. 

Insoweit bietet sich die 

Einführung eines Online-

Hinweisgeberschutzsystems 

an, das Ădie Vertraulichkeit 

der Identität der von der 

Meldung betroffenen 

Personenñ wahrt oder eine 

anonyme Kommunikation 

ermöglicht

schriftlich

Alternativ (oder zusätzlich) 

können auch mündliche 

Meldungen ermöglicht 

werden. Dies muss durch 

Zurverfügungstellung einer 

Telefonnummer/Hotline oder 

mittels einer anderen Art der 

Sprachübermittlung 

erfolgen. Bei der 

Zusammenkunft im Wege 

der Bild- und 

Tonübertragung benötigt die 

Einwilligung der 

hinweisgebende Person.

mündlich

Auf Ersuchen der 

hinweisgebenden Person ist 

zudem für eine Meldung 

innerhalb einer 

angemessenen Zeit eine 

persönliche Zusammenkunft 

mit einer für die 

Entgegennahme einer 

Meldung zuständigen 

Person der internen 

Meldestelle zu ermöglichen.

persönliche Zusammenkunft

Meldekanal
Die Meldekanäle müssen zunächst eine Meldung in mündlicher oder in Textform ermöglichen (§16 Abs. 3 S. 1 

HinSchG-E).
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1

Anonymes Postfach
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1

Anonymes Postfach

Durch die Hinweis-ID und das Passwort ist eine anonyme Kommunikation mit dem 

Hinweisgeber möglich.


